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Artikel 1

§ 1 Anwendungsbereich

1) Die Verg/tungen f/r die Leistungen der freiberuflichen Hebammen
im Rahmen der Hebammenhilfe in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung bestimmen sich nach dieser Verordnung.

2) Als Hebammen im Sinne dieser Verordnung gelten auch Entbin-
dungspfleger.

§ 2 Verg
tungen

1) Als Verg/tungen zahlen die Krankenkassen nach Maßgabe der
Bestimmungen dieser Verordnung Geb/hren f/r die in der f/r den
jeweiligen Abrechnungszeitraum bestimmten Fassung des Geb/hren-
verzeichnisses (Anlage) genannten Leistungen, Ersatz von Auslagen
und Wegegeld.

2) Als Nacht gilt die Zeit von 20 bis 8 Uhr.

§3 Auslagen

1) Als Auslagen kann die Hebamme neben den f/r die einzelnen
Leistungen vorgesehenen Geb/hren nach Maßgabe der Abs<tze 2 bis 6
die ihr entstandenen Kosten der f/r die Vorsorgeuntersuchung der
Schwangeren, f/r die Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden oder
Wehen, f/r die Hilfe bei einer Geburt, f/r die =berwachung des
Wochenbettverlaufs sowie f/r die zur Unterst/tzung bei Stillschwie-
rigkeiten notwendigen Materialien und apothekenpflichtigen Arznei-
mittel berechnen, die mit ihrer Anwendung verbraucht sind oder zur
weiteren Verwendung /berlassen werden. Dabei ist auf wirtschaftliche
Beschaffung zu achten. Lebensmittel sowie Di<tetika nach §1 des
Lebensmittel- und Bedarfsgegenst<ndegesetzes sowie Kosmetika und
K?rperpflegeprodukte k?nnen nicht zu Lasten der gesetzlichen Kran-
kenversicherung abgerechnet werden.

2) Auslagen f/r mit der Anwendung verbrauchte oder zur weiteren
Verwendung /berlassene Materialien sind ausschließlich als Pauscha-
len ohne Einzelnachweis abzurechnen. Die Pauschalen betragen:

a) f/r jede einzelne Vorsorgeuntersuchung 2,50 Euro,

b) f/r die Hilfe bei einer Geburt 31 Euro sowie f/r die Versorgung
einer Naht bei Geburtsverletzungen zus<tzlich 27,50 Euro sowie
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c) f/r die gesamte Zeit der Wochenbettbetreuung 24,50 Euro, wenn
diese nicht mehr als vier Tage nach der Geburt /bernommen
wird; bei sp<terer =bernahme der Betreuung betr<gt die Pau-
schale f/r die gesamte Zeit der Wochenbettbetreuung 13,30
Euro.

3) Zus<tzlich zu den Pauschalen f/r Materialienbedarf nach Absatz 2
k?nnen die entstandenen Kosten f/r im Zusammenhang mit den in
Absatz 1 genannten Leistungen notwendige apothekenpflichtige Arz-
neimittel nach Maßgabe der Abs<tze 4 bis 6 berechnet werden, sofern
diese Arzneimittel verbraucht oder zur weiteren Verwendung /ber-
lassen wurden. F/r diese Arzneimittel tr<gt die Krankenkasse die
Kosten h?chstens bis zur H?he des Betrages, der sich nach der
Arzneimittel-Preisverordnung in der bis zum 31. Dezember 2003
geltenden Fassung ergibt. Die Arzneimittel sind in der Abrechnung
einzeln aufzulisten.

4) Aus den Wirkstoffgruppen der

a) Antidiarrhoika,

b) Antiemetika,

c) Antihypotonika,

d) Dermatika – mit Ausnahme der zur Wundversorgung oder zur
Entz/ndungsbehandlung zugelassenen und bei der Mutter und/
oder bei dem Neugeborenen anwendbaren Dermatika –,

e) Ophtalmika,

f) Vitamin D – auch in Kombination mit Fluorsalzen –
sowie

g) Vitamin K

darf jeweils nur ein Arzneimittel der kleinsten Packungsgr?ße berech-
net werden.

Aus den Wirkstoffgruppen der

a) Antimykotika,

b) Carminativa und

c) Galle- und Lebertherapeutika

darf jeweils nur ein Arzneimittel der kleinsten Packungsgr?ße berech-
net werden, wenn zuvor allgemeine nicht medikament?se Maßnah-
men wie zum Beispiel di<tetischer oder physikalischer Art ohne
ausreichenden Erfolg angewandt wurden.
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5) Kosten f/r Arzneimittel, die

a) nicht der Apothekenpflicht unterliegen,

b) nach der Verordnung /ber verschreibungspflichtige Arzneimit-
tel nicht an Hebammen abgegeben werden d/rfen,

c) nach §34 Abs. 1 des F/nften Buches Sozialgesetzbuch in der bis
zum 31. Dezember 2003 geltenden Fassung ausgeschlossen sind,

d) nach §34 Abs. 1 Satz 7 und Abs. 3 des F/nften Buches Sozialge-
setzbuch ausgeschlossen sind
oder

e) im Rahmen nicht allgemein anerkannter Therapieverfahren
eingesetzt werden,

k?nnen nicht berechnet werden.

6) F/r Arzneimittel der besonderen Therapierichtungen der Phyto-
therapie, der Hom?opathie sowie der anthroposophischen Medizin
gelten die Abs<tze 3 bis 5 entsprechend. Arzneimittel, die der
hom?opathischen oder anthroposophischen Therapierichtung zuge-
ordnet werden, k?nnen berechnet werden, wenn aus dem jeweiligen
Arzneimittelbild Wirkungen und Anwendungen ableitbar sind, die in
den T<tigkeitsbereich der Hebammenhilfe fallen.

7) Die Spitzenverb<nde der Krankenkassen und die f/r die Wahr-
nehmung der wirtschaftlichen Interessen gebildeten maßgeblichen
Spitzenorganisationen der Hebammen regeln das N<here /ber die
Abrechnung nach den Abs<tzen 2 bis 6 in einer Vereinbarung.

§ 4Wegegeld

1) Die Hebamme erh<lt f/r jeden Besuch aus Anlaß einer abrechnungs-
f<higen Leistung Wegegeld; hierdurch sind auch Zeitvers<umnisse
abgegolten. Wege zwischen der Wohnung oder Praxis der Hebamme
und einem Krankenhaus zur Ableistung eines Schichtdienstes sind
nicht abrechnungsf<hig.

2) Bei Benutzung ?ffentlicher Verkehrsmittel werden als Wegegeld die
Fahrtkosten erstattet. In den /brigen F<llen betr<gt das Wegegeld

a) bei einer Entfernung von nicht mehr als zwei Kilometern
zwischen der Wohnung oder Praxis der Hebamme und der Stelle
der Leistung 1,55 Euro, bei Nacht 2,20 Euro,

b) bei einer Entfernung von mehr als zwei Kilometern zwischen
der Wohnung oder Praxis der Hebamme und der Stelle der
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Leistung f/r jeden zur/ckgelegten Kilometer 0,55 Euro, bei
Nacht 0,75 Euro.

3) Hat eine andere als die n<chstwohnende Hebamme Hilfe geleistet,
so kann die Krankenkasse die Zahlung des dadurch entstehenden
Mehrbetrages an Wegegeld ablehnen, wenn der Weg von der Stelle der
Leistung zur Wohnung oder Praxis der anderen Hebamme mehr als 20
Kilometer l<nger ist als zur Wohnung oder Praxis der n<chstwohnen-
den Hebamme. Dies gilt nicht, wenn das Wegegeld anf<llt, weil
mehrere Hebammen die Dienstleistungen in einem Krankenhaus nach
einem vereinbarten Einsatzplan ausf/hren oder wenn die Zuziehung
der anderen Hebamme nach der besonderen Lage des Falles aus
anderen Gr/nden gerechtfertigt war.

4) Besucht die Hebamme mehrere Frauen auf einem Weg, ist das
Wegegeld insgesamt nur einmal und nur anteilig nach dem Verh<ltnis
der zur/ckgelegten Gesamtstrecke zu der Zahl der besuchten Frauen
zu berechnen.

§ 5 Abrechnung mit den Krankenkassen

1) Die Hebamme soll ihre Rechnung innerhalb eines Monats nach der
Entbindung bei der zust<ndigen Krankenkasse einreichen. Die Rech-
nung muß alle zur Pr/fung des Anspruchs notwendigen Angaben,
insbesondere die Angaben nach §291 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7
sowie 9 und 10 des F/nften Buches Sozialgesetzbuch enthalten.

2) In der Rechnung sind die berechneten Leistungen mit ihrem
jeweiligen Datum und, soweit dies f/r die H?he der Verg/tung von
Bedeutung ist, auch Zeit und Dauer der abgerechneten Leistungen
anzugeben. Ist im Geb/hrenverzeichnis eine <rztliche Anordnung
vorgeschrieben, so ist diese der Rechnung beizuf/gen.

3) Bei der Abrechnung sind die von den Spitzenverb<nden der
Krankenkassen gemeinsam erstellten Richtlinien nach §302 Abs. 2 des
F/nften Buches Sozialgesetzbuch /ber Form und Inhalt des Abrech-
nungsverfahrens zu beachten.

4) Die Krankenkasse hat die Rechnung innerhalb von drei Wochen
nach Rechnungseingang zu begleichen, soweit eine Leistungspflicht
besteht. Wird die Rechnung beanstandet, hat die Krankenkasse der
Hebamme innerhalb derselben Frist den Grund der Beanstandung
mitzuteilen und, sofern sich die Beanstandung nur auf einen Teil der
Rechnung erstreckt, den unstreitigen Rechnungsbetrag zu zahlen.
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5) Jede Hebamme verwendet bei der Abrechnung mit den Kranken-
kassen das Kennzeichen nach §293 des F/nften Buches Sozialgesetz-
buch. Rechnet eine Hebamme ihre Leistungen /ber eine zentrale Stelle
ab, so ist in der Abrechnung neben dem Kennzeichen der abrechnen-
den Stelle das Kennzeichen der Hebamme anzugeben. Die unter dem
Kennzeichen gespeicherten Angaben sind verbindlich f/r das Abrech-
nungsverfahren. Knderungen der unter dem Kennzeichen gespeicher-
ten Daten sind der mit der Vergabe und Pflege des Kennzeichens
beauftragten Stelle unverz/glich mitzuteilen.

§6 &bergangsvorschrift

Diese Verordnung in der Fassung der Verordnung vom 21. Juli 2004
(BGBl. I S. 1731) findet bei Geburten und Fehlgeburten vom Inkraft-
treten dieser Verordnung an mit der Maßgabe Anwendung, dass f/r
die Verg/tung s<mtlicher Hilfeleistungen die Geb/hren nach der vom
Inkrafttreten dieser Verordnung an geltenden Fassung des Geb/hren-
verzeichnisses dieser Verordnung zu berechnen sind.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verk/ndung in Kraft. Der
Bundesrat hat zugestimmt.
Bonn, den 21. Juli 2004
Die Bundesministerin
f/r Gesundheit und Soziale Sicherung

Hinweis:
Die Geb�hren f�r die neuen Bundesl�nder sind f�r Sie
berechnet und werden kursiv dargestellt
Die Zusammenstellung erfolgte mit viel Sorgfalt, dennoch
sind alle Angaben ohne Gew�hr.

7



A Leistungen der Mutterschaftsvorsorge
und Schwangerenbetreuung

1 Beratung der Schwangeren, auch fernm/ndlich C= 5,45
C= 4,91Die Geb�hr nach Nummer 1 ist w�hrend der Schwangerschaft

insgesamt h�chstens zw�lfmal berechnungsf�hig). Sie ist an
demselben Tag neben Leistungen nach den Nummern 2, 4, 5
oder 8 nicht berechnungsf�hig.

2 Vorsorgeuntersuchung der Schwangeren C= 21,80
C= 19,62Die Vorsorgeuntersuchung umfaßt folgende Leistungen:

Gewichtskontrolle, Blutdruckmessung, Urinuntersuchung auf
Eiweiß und Zucker, Kontrolle des Standes der Geb�rmutter,
Feststellung der Lage, Stellung und Haltung des Kindes, Kontrol-
le der kindlichen Herzt�ne, allgemeine Beratung der Schwan-
geren, Dokumentation im Mutterpaß des Bundesausschusses
der .rzte und Krankenkassen in der jeweils geltenden Fassung.

Die Geb�hr nach Nummer 2 ist berechnungsf�hig

a) bei normalem Schwangerschaftsverlauf
b) bei pathologischem Schwangerschaftsverlauf, wenn die He-
bamme die Vorsorgeuntersuchung auf �rztliche Anordnung
vornimmt oder wenn die Schwangere wegen des pathologi-
schen Schwangerschaftsverlaufs �rztliche Betreuung trotz
Empfehlung der Hebamme nicht in Anspruch nehmen
m�chte.

Die Vorsorgeuntersuchungen sollen im Abstand von vier
Wochen stattfinden; in den letzten zwei Schwangerschafts-
monaten sind je zwei Vorsorgeuntersuchungen angezeigt.

3 Entnahme von K?rpermaterial zur Durchf/hrung not-
wendiger Laboruntersuchungen im Rahmen der Richt-
linien des Gemeinsamen Bundesausschusses /ber die
<rztliche Betreuung w<hrend der Schwangerschaft und
nach der Entbindung (Mutterschafts-Richtlinien) in der
jeweils geltenden Fassung, je Entnahme, einschließlich
Veranlassung der Laboruntersuchung(en), Versand- und
Portokosten, Dokumentation im Mutterpaß nach den
Mutterschafts-Richtlinien und Befund/bermittlung.

C= 5,45
C= 4,91
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Die Leistungen nach den Nummern 2 und 3 sind nur
berechnungsf�hig, soweit sie nicht bereits im Mutterpaß
dokumentiert sind.

4 Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden oder bei We-
hen, f/r jede angefangene halbe Stunde

C= 13,60
C= 12,24

5 Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden oder bei We-
hen bei Nacht, an Samstagen ab 12 Uhr sowie an Sonn-
und Feiertagen, f/r jede angefangene halbe Stunde

C= 16,90
C= 15,21

Dauert die Leistung nach den Nummern 4 und 5 l�nger als
drei Stunden, so ist die Notwendigkeit der �ber drei Stunden
hinausgehenden Hilfe in der Rechnung zu begr�nden.

6 Kardiotokographische =berwachung bei Indikationen
nach Maßgabe der Anlage 2 zu den Richtlinien des
Gemeinsamen Bundesausschusses /ber die <rztliche
Betreuung w<hrend der Schwangerschaft und nach der
Entbindung (Mutterschafts-Richtlinien) in der jeweils
geltenden Fassung einschließlich Dokumentation im
Mutterpaß nach den Mutterschafts-Richtlinien in der
jeweils geltenden Fassung.

C= 6,00
C= 5,40

Die Geb�hr f�r die Leistung nach Nummer 6 ist je Tag
h�chstens zweimal berechnungsf�hig, es sei denn, daß weitere
5berwachungen an einem Tag �rztlich angeordnet werden.

7 Geburtsvorbereitung bei Unterweisung in der Gruppe,
bis zu zehn Schwangere je Gruppe und h?chstens 14
Stunden, f/r jede Schwangere je Unterrichtsstunde (60
Minuten)

C= 5,45
C= 4,91

8 Geburtsvorbereitung bei Einzelunterweisung auf <rzt-
liche Anordnung h?chstens 14 Stunden, je Unterrichts-
stunde (60 Minuten)

C= 13,60
C= 12,24

Die Geb�hren f�r die Leistungen nach den Nummern 7 und 8
umfassen insbesondere die Unterrichtung �ber den Schwanger-
schaftsverlauf, die psychische Vorbereitung auf Geburt und
Wochenbett, gymnastische 5bungen, Entspannungs�bungen
und 5bungen der Atemtechnik.
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B Geburtshilfe

9 Hilfe bei der Geburt eines Kindes in einem Kranken-
haus

C= 190,60
C= 171,54

10 Hilfe bei einer außerklinischen Geburt in einer Ein-
richtung unter <rztlicher Leitung

C= 190,60
C= 171,54

11 Hilfe bei einer außerklinischen Geburt in einer von
Hebammen geleiteten Einrichtung

C= 340,30
C= 306,27

12 Hilfe bei einer Hausgeburt C= 408,40
C= 367,56

13 Hilfe bei einer Fehlgeburt C= 89,80
C= 80,82Die Geb�hren f�r die Leistungen nach den Nummern 9 bis 13

umfassen mit Ausnahme der gegebenenfalls gesondert berech-
nungsf�higen Leistung nach Nummer 14 die Hilfe f�r die Dauer
von bis zu acht Stunden (seit 1. 7. 1998) vor der Geburt des
Kindes oder einer Fehlgeburt und die Hilfe f�r die Dauer von
bis zu drei Stunden danach einschließlich aller damit verbunde-
nen Leistungen und Dokumentationen. Die jeweilige Geb�hr
steht der Hebamme auch dann zu, wenn sie erst nach der
Geburt, jedoch vor Vollendung der Versorgung der Mutter und
des Kindes Hilfe leisten konnte.

14 Versorgung eines Dammschnitts oder eines Dammris-
ses I. oder II. Grades

C= 24,00
C= 21,60

15 Zuschlag f/r Hilfe bei der Geburt von Zwillingen und
mehr Kindern, f/r das zweite und jedes weitere Kind, je
Kind

C= 54,50
C= 49,05

16 Hilfe bei einer nicht vollendeten Geburt in einem
Krankenhaus oder in einer außerklinischen Einrich-
tung unter <rztlicher Leitung

C= 98,00
C= 88,20

Die Geb�hr f�r die Leistung nach Nummer 16 umfaßt die Hilfe
f�r die Dauer von bis zu f�nf Stunden (seit 1. 7. 1998) vor
Beendigung der Geburtshilfe einschließlich aller damit verbun-
denen Leistungen. Sie ist nur berechnungsf�hig, wenn die
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Schwangere in ein anderes Krankenhaus verlegt wird und die
Hebamme dort keine weitere Hilfe leistet.

17 Hilfe bei einer nicht vollendeten Hausgeburt oder einer
nicht vollendeten außerklinischen Geburt in einer von
Hebammen geleiteten Einrichtung

C= 136,10
C= 122,49

Die Geb�hr f�r die Leistung nach Nummer 17 umfaßt die Hilfe
f�r die Dauer von bis zu f�nf Stunden (seit 1. 7. 1998) vor
Beendigung der Geburtshilfe einschließlich aller damit verbun-
denen Leistungen. Sie ist nur in unmittelbarem Zusammenhang
mit einer Hausgeburt oder einer außerklinischen Geburt in
einer von Hebammen geleiteten Einrichtung berechnungsf�hig ,
wenn die Hebamme die vorher geplante und bereits begonnene
Hausgeburt oder außerklinische Geburt aufgrund unvorherge-
sehener Umst�nde abbrechen muß und die Hebamme die
Schwangere in ein Krankenhaus �berweist oder begleitet und
dort keine weitere Hilfe leistet.

18 Zuschlag zu den Leistungen nach den Nummern 9 bis
13, 16 und 17 bei Hilfe bei Nacht, an Samstagen ab 12
Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen. Der Zuschlag zur
jeweiligen Geb/hr betr<gt 25 %

Maßgebend f�r die Berechnungsf�higkeit des Zuschlages ist bei
den Leistungen nach den Nummern 9 bis 12 der Zeitpunkt der
Geburt, bei der Leistung nach Nummer 13 der Zeitpunkt der
Fehlgeburt und bei den Leistungen nach den Nummern 16 und
17 der Zeitpunkt der Beendigung der Hilfe.

19 Hilfe bei einer außerklinischen Geburt oder Fehlgeburt
durch eine zweite Hebamme, f/r jede angefangene
halbe Stunde

C= 13,60
C= 12,24

20 Hilfe bei einer außerklinischen Geburt oder Fehlgeburt
durch eine zweite Hebamme bei Nacht, an Samstagen
ab 12 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen, f/r jede
angefangene halbe Stunde

C= 16,90
C= 15,21

Geb�hren f�r Leistungen nach den Nummern 19 und 20 sind
f�r eine Hilfeleistung der zweiten Hebamme von bis zu vier
Stunden berechnungsf�hig. Dies gilt entsprechend, wenn die
Geburt oder Fehlgeburt nicht außerklinisch vollendet wird.
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21 Perinatalerhebung bei einer außerklinischen Geburt
nach vorgeschriebenem Formblatt einschließlich Ver-
sand- und Portokosten

C= 5,45
C= 4,91

Mit der Geb�hr sind auch die Kosten f�r die Auswertung des
Formblatts abgegolten.

C Leistungen w1hrend des Wochenbetts

Allgemeine Bestimmungen

a) Die Leistungen nach den Nummern 22 bis 35 dienen der 5berwachung des
Wochenbettverlaufs und umfassen insbesondere die Beratung, Betreuung
und/oder Versorgung von Mutter und Kind einschließlich aller damit
verbundenen Leistungen mit Ausnahme der Leistungen nach den Nummern
36 und 37. Die Leistungen nach den Nummern 22 bis 33, 35 und 37 sind
auch nach einer Fehlgeburt berechnungsf�hig.

b) In den ersten zehn Tagen nach der Geburt ist an demselben Tag jeweils ein
Besuch nach den Nummern 22, 23, 27, 28, 30 oder 31 berechnungsf�hig.
Wird der erste Besuch bereits am Tage der Geburt ausgef�hrt, k�nnen weitere
Besuche nach den Nummern 22, 23, 27, 28,30 oder 31 nur f�r die folgenden
neun Tage berechnet werden. Wird die Wochenbettbetreuung erst im Laufe
der ersten zehn Tage nach der Geburt von einer anderen Hebamme
�bernommen, werden die Besuche bis zum 10. Tag nach der Geburt verg�tet.
Bei fernm�ndlicher Beratung, die in den ersten zehn Tagen nach der Geburt
einen Besuch nach den Nummern 22, 23, 27, 28, 30 oder 31 ersetzt, ist eine
Geb�hr analog Nummer 35 berechnungsf�hig.

c) In dem Zeitraum zwischen dem 11. Tag nach der Geburt bis zum Ablauf von
acht Wochen nach der Geburt sind insgesamt bis zu 16 Leistungen nach den
Nummern 22, 23, 25 bis 33 oder 35 berechnungsf�hig, weitere Besuche nach
den Nummern 25, 26, 29, 32 oder 33 dabei jedoch nur nach Maßgabe der
Allgemeinen Bestimmungen nach Buchstabe d. Mehr als 16 Leistungen nach
den Nummern 22, 23, 25 bis 33 oder 35 sind in diesem Zeitraum nur
berechnungsf�hig, soweit sie �rztlich angeordnet sind.

d) Ein weiterer Besuch an demselben Tag ist berechnungsf�hig

aa) nach ambulanter Entbindung in den ersten zehn Tagen nach der
Geburt nach den Nummern 25 oder 26 sowie
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bb) unabh�ngig von der Art der Entbindung nach den Nummern 25, 26,
29, 32 oder 33 w�hrend des gesamten Zeitraums bis zum Ablauf von
acht Wochen nach der Geburt bei Vorliegen insbesondere folgender
Besuchsgr�nde: schwere Stillst�rungen, verz�gerte R�ckbildung, nach
Sekund�rnaht oder Dammriß III. Grades, bei Beratung und Anleitung
der Mutter zur Versorgung und Ern�hrung des S�uglings im Anschluß
an dessen station�re Behandlung oder nach �rztlicher Anordnung. Der
Grund ist in der Rechnung anzugeben. Mehr als zwei Besuche an
demselben Tag sind nur berechnungsf�hig, wenn sie �rztlich angeord-
net worden sind.

e) Nach Ablauf von acht Wochen nach der Geburt sind Besuche nur auf �rztliche
Anordnung bei pathologischem Wochenbettverlauf berechnungsf�hig.

22 Hausbesuch nach der Geburt C= 24,50
C= 22,05

23 Hausbesuch nach der Geburt an einem Sonn- oder
Feiertag

C= 30,50
C= 27,45

24 Zuschlag zu der Geb/hr nach Nummer 22 oder 23 f/r
den ersten Hausbesuch nach der Geburt

C= 5,45
C= 4,91

25 Weiterer Hausbesuche an demselben Tag C= 24,50
C= 22,05

26 Weiterer Hausbesuche an demselben Sonn- oder Feier-
tag

C= 30,50
C= 27,45

27 Besuch im Krankenhaus oder in einer außerklinischen
Einrichtung unter <rztlicher Leitung nach der Geburt

C= 9,30
C= 8,37

28 Besuch im Krankenhaus oder in einer außerklinischen
Einrichtung unter <rztlicher Leitung nach der Geburt
an Sonn- u. Feiertagen

C= 11,40
C= 10,26

29 Weiterer Besuch im Krankenhaus oder in einer außer-
klinischen Einrichtung unter <rztlicher Leitung an
demselben Tag

C= 9,30
C= 8,37

30 Besuch in einer von Hebammen geleiteten Einrichtung
nach der Geburt

C= 19,10
C= 17,19
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31 Besuch in einer von Hebammen geleiteten Einrichtung
nach der Geburt an einem Sonn- oder Feiertag

C= 24,00
C= 21,60

32 Weiterer Besuch in einer von Hebammen geleiteten
Einrichtung an demselben Tag

C= 19,10
C= 17,19

33 Weiterer Besuch in einer von Hebammen geleiteten
Einrichtung an demselben Sonn- oder Feiertag

C= 24,00
C= 21,60

34 Zuschlag f/r einen Besuch nach der Geburt von Zwil-
lingen und mehr Kindern zu den Geb/hren nach den
Nummern 22, 23 und 25 bis 33 f/r das zweite und jedes
weitere Kind, je Kind.

C= 8,20
C= 7,38

35 Fernm/ndliche Beratung der W?chnerin C= 4,90
C= 4,41

36 Erstuntersuchung des Kindes einschließlich Eintragung
der Befunde in das Untersuchungsheft f/r Kinder (U 1)
nach den Richtlinien des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses /ber die Fr/herkennung von Krankheiten bei
Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (Kinder-
Richtlinien) in der jeweils geltenden Fassung

C= 7,10
C= 6,39

37 Entnahme von K?rpermaterial zur Durchf/hrung not-
wendiger Laboruntersuchungen nach den Richtlinien
des Gemeinsamen Bundesausschusses /ber die <rztliche
Betreuung w<hrend der Schwangerschaft und nach der
Entbindung (Mutterschafts-Richtlinien) oder nach den
Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses /ber
die Fr/herkennung von Krankheiten bei Kindern bis zur
Vollendung des 6. Lebensjahres (Kinder-Richtlinien) in
der jeweils geltenden Fassung, je Entnahme, einschließ-
lich Veranlassung der Laboruntersuchung(en), Versand-
und Portokosten, Dokumentation nach den vorgenann-
tenRichtlinienundBefund/bermittlung.

C= 5,45
C= 4,91

Leistungen nach Nummer 37 sind nur berechnungsf�hig, soweit
sie nicht bereits im Mutterpaß oder im Untersuchungsheft f�r
Kinder dokumentiert sind.
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D Sonstige Leistungen

38 Wache auf <rztliche Anordnung, je angefangene Stun-
de

C= 16,30
C= 14,67

39 Wache auf <rztliche Anordnung bei Nacht, an Samsta-
gen ab 12 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen, je
angefangene Stunde

C= 20,70
C= 18,63

40 R/ckbildungsgymnastik bei Unterweisung in der Grup-
pe, bis zu zehn Teilnehmerinnen je Gruppe und h?ch-
sten zehn Stunden, f/r jede Teilnehmerin je Unter-
richtsstunde (60 Minuten)

C= 5,45
C= 4,91

Die Leistung nach Nummer 40 ist nur berechnungsf�hig, wenn
die R�ckbildungsgymnastik in den ersten vier Monaten nach
der Geburt begonnen und bis zum Ende des neunten Monats
nach der Geburt abgeschlossen wird.

41 Beratung der Mutter bei Stillschwierigkeiten C= 24,50
C= 22.05

42 Fernm/ndliche Beratung der Mutter bei Stillschwierig-
keiten

C= 4,90
C= 4,41

Die Geb�hren nach den Nummern 41 und/oder 42 sind
fr�hestens nach Ablauf von acht Wochen nach der Geburt bis
zum Ende der Abstillphase berechnungsf�hig. Sie sind jeweils
h�chstens zweimal in diesem Zeitraum berechnungsf�hig
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